
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/4/25 96/16/0059
 JUSLINE Entscheidung
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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §83;

Rechtssatz

Die Einleitung eines Finanzstrafverfahrens wegen des Verdachts eines fahrlässig begangenen Finanzvergehens weist

grundsätzlich keinen normativen Charakter auf (Hinweis E 16.2.1994, 91/13/0203).
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